
 
*) Für diese Ordnungsfassung kann es Übergangsregelungen geben, die auch Sie in Ihrem Studienverlauf betreffen 
können. Bitte informieren Sie sich hierzu in der amtlichen Fassung der Ordnung/Änderungsordnung (Abschnitt II) 
in den Amtlichen Mitteilungen unter: https://www.uni-oldenburg.de/amtliche-mitteilungen/ 
 

Prüfungsordnung für den gemeinsamen  
Masterstudiengang „Neuroscience“ (M.Sc.) der Fakultäten V und VI  

der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
 
 

vom 21.08.2023*) 
-Lesefassung- 

 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
§ 1 Geltungsbereich  
§ 2 Studienziele  
§ 3 Hochschulgrad  
§ 4 Zweck der Prüfungen  
§ 5 Dauer, Umfang und Gliederung des Studiums, Teilzeitstudium  
§ 6 Prüfungsausschuss, Akademisches Prüfungsamt  
§ 7 Prüfende  
§ 8 Anrechnung von Prüfungsleistungen 
§ 9 Zulassung zu Modulen und Modulprüfungen  
§ 10 Formen und Inhalte der Module  
§ 11 Arten der Modulprüfungen  
§ 12 Nachteilsausgleich  
§ 13 Kreditpunkte  
§ 14 Bewertung der Modulprüfungen und der Masterarbeit  
§ 15 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung  
§ 16 Wiederholung von Modulprüfungen, Freiversuch  
§ 17 Zeugnisse und Bescheinigungen  
§ 18 Ungültigkeit der Prüfung  
§ 19 Einsicht in die Prüfungsakte  
§ 20 Widerspruchsverfahren  
§ 21 Zulassung zur Masterarbeit  
§ 22 Masterarbeitsmodul  
§ 23 Wiederholung der Masterarbeit  
§ 24 Gesamtergebnis  
 
Anlage 1 a  
Urkunde über die bestandene Masterprüfung (M.Sc.) in deutscher Sprache  
 
Anlage 1 b  
Urkunde über die bestandene Masterprüfung (M.Sc.) in englischer Sprache 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Prüfungsordnung gilt für den gemeinsamen Fachmasterstudiengang „Neuroscience“ der Fakul-
tät V für Mathematik und Naturwissenschaften und der Fakultät VI für Medizin und Gesundheitswis-
senschaften an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. 
 
 
 

§ 2 
Studienziele 

 
(1) Der englischsprachige Masterstudiengang „Neuroscience“ ist forschungsorientiert und vermittelt um-
fassende und vertiefte Kenntnisse in den Neurowissenschaften. Ziel des Masterstudiums ist es, die 
Studierenden für einen internationalen, interdisziplinären Arbeitsmarkt auf vielfältige, hochqualifizierte 
Tätigkeiten in Forschung und Entwicklung vorzubereiten und die Basis für eine Promotion zu legen.  
 
(2) Die Studierenden werden durch forschendes Lernen befähigt, in der Auseinandersetzung mit fach-
lichen Problemen fächerübergreifend und verantwortungsbewusst wissenschaftlich zu arbeiten und die 
erhaltenen Resultate schlüssig darzustellen. Ergänzend zum neurowissenschaftlichen Fachwissen er-
langen Studierende überfachliche Qualifikationen (z.B. in Programmierung, Datenanalyse, Wissen-
schaftskommunikation) und führen mehrere wissenschaftliche Projekte durch. Bei der Befähigung zur 
Lösung komplexer wissenschaftlicher Probleme werden vor allem Kreativität, Originalität und die Fähig-
keit zu interdisziplinärer Zusammenarbeit entwickelt. Darüber hinaus sind die Absolvent*innen in der 
Lage, ihr Wissen, ihre Schlussfolgerungen und ihre rational begründeten Thesen an Expert*innen und 
Laien adressatenbezogen zu kommunizieren. Strukturiertes, hypothesengetriebenes Denken, Kommu-
nikationsfähigkeit und soziale Kompetenz bilden die Basis für ein erfolgreiches Arbeiten im Beruf. 
 
(3) Inhaltlich wird das grundlegende Wissen zum Aufbau und der Funktionsweise von Nervensystemen 
vergleichend am Beispiel tierischer Modellorganismen vermittelt. Durch ein großes Wahlpflichtangebot 
haben die Studierenden die Möglichkeit, den eigenen Interessen entsprechende inhaltliche Akzente zu 
setzen und somit ein individuelles Profil zu entwickeln. Insbesondere bietet der Studiengang die Mög-
lichkeit der Fokussierung auf einen der thematischen Bereiche Sensory / Behavioural / Computational 
Neuroscience oder Kombinationen dieser Themen. 
 
 

§ 3 
Hochschulgrad 

 
Sind alle Module erfolgreich absolviert, verleihen die Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften 
und die Fakultät für Medizin und Gesundheitswissenschaften der Carl von Ossietzky Universität Olden-
burg gemeinsam den Hochschulgrad Master of Science (M.Sc.). Über die Verleihung des Hochschul-
grades stellen die beiden Fakultäten eine gemeinsame Urkunde in deutscher und englischer Sprache 
(Anlage 1 a, b) mit dem Datum des Zeugnisses aus. 
 
 

§ 4 
Zweck der Prüfungen 

 
Durch die Modulprüfungen und die abschließende Masterarbeit soll festgestellt werden, ob die oder der 
Studierende die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen gründlichen Fachkenntnisse erwor-
ben hat, die fachlichen Zusammenhänge überblickt und die Fähigkeit besitzt, wissenschaftliche Erkennt-
nisse erfolgreich in der Praxis anzuwenden und wissenschaftlich zu arbeiten. Die Prüfungen zum Master 
of Science bilden den berufsqualifizierenden Abschluss des Masterstudiengangs „Neuroscience“. Die 
Anforderungen an die Prüfungen sichern den Standard der Ausbildung im Hinblick auf die Regelstudi-
enzeit sowie auf den Stand der Wissenschaft und die Anforderungen der beruflichen Praxis. 
 
 
 
 
 
 



§ 5 
Dauer, Umfang und Gliederung des Studiums, Teilzeitstudium 

 
(1) Die Studienzeit, in der das Masterstudium abgeschlossen werden soll, beträgt in der Regel vier 
Semester bzw. zwei Studienjahre (Regelstudienzeit). Der Gesamtumfang des Studiums beträgt 120 
Kreditpunkte (KP). 
 
(2) Auf Antrag der oder des Studierenden kann das Studium als Teilzeitstudium nach Maßgabe der 
Ordnung zur Regelung des Teilzeitstudiums an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg in der 
jeweils geltenden Fassung absolviert werden. 
 
(3) Das Lehrangebot ist so zu gestalten, dass die Studierenden 
 

• die studienbegleitenden Prüfungen erfolgreich abschließen, 
 
• einen Teil des Studiums an einer anderen Hochschule im In- und Ausland absolvieren und 
 
• die Masterarbeit bis zum Ende der Regelstudienzeit anfertigen und im Abschlusskolloquium 

vorgestellt werden können. 
 
(4) Das Masterstudium Neuroscience besteht aus: 
 

1.  Wahlpflichtmodulen aus dem Curriculum des Studiengangs „Neuroscience“ im Umfang von 60 
Kreditpunkten. Diese gliedern sich gemäß § 10 wie folgt: 

 
a) 30 KP Background Modules 
b) 15 KP Research Modules 
c) 6 KP Skills Modules  
d) 9 KP aus Modulen beliebigen Typs aus dem Angebot des Masterstudiengangs „Neuroscience“ 

 
2.  Wahlmodulen im Umfang von 30 Kreditpunkten. Diese können frei aus allen drei Modultypen 
des Curriculums des Studiengangs „Neuroscience“ gewählt werden. Alternativ können auf Antrag 
Module anerkannt werden, die an anderen Hochschulen im In- oder Ausland oder in einem ver-
wandten Studiengang, der ein Studium der Neurowissenschaften sinnvoll ergänzt, z. B. Biologie, 
Neurocognitive Psychology, Molecular Biomedicine, Hörtechnik/Audiologie, Physik, Technik und 
Medizin, Physik, Informatik, Mathematik oder Philosophie, nach Maßgabe der einschlägigen 
Rechtsgrundlagen absolviert worden sind. Es wird dringend empfohlen, vor einer Wahl von Modu-
len außerhalb dieser Prüfungsordnung die inhaltlichen/thematischen Voraussetzungen für eine An-
rechenbarkeit – auch im Hinblick auf den individuellen Studienverlauf – vom Prüfungsausschuss 
feststellen zu lassen. Ein entsprechender Antrag kann formlos gestellt werden. 

 
3.   dem Masterarbeitsmodul (30 KP). 

 
 

§ 6 
Prüfungsausschuss,  

Akademisches Prüfungsamt 
 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und zur Wahrnehmung der durch diese Prüfungsordnung zugewie-
senen Aufgaben wird ein Prüfungsausschuss gebildet.  
 

(2) Der Prüfungsausschuss trägt dafür Sorge, dass die gesetzlichen Bestimmungen des Nieder- sächsi-
schen Hochschulgesetzes und dieser Prüfungsordnung eingehalten werden. Der Prüfungsausschuss 
weist die Studierenden in geeigneter Weise auf die wesentlichen für sie geltenden Prüfungsbestimmun-
gen hin. Das Akademische Prüfungsamt führt die Prüfungsakten. 
 

(3) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Prüfungsausschusses werden auf Vorschlag der bi-
fakultären Studienkommission der Fakultäten V und VI von den Fakultätsräten beider Fakultäten be-
stellt. Dem Prüfungsausschuss gehören fünf stimmberechtigte Mitglieder an: drei Mitglieder der Hoch-
schullehrergruppe und ein Mitglied der Mitarbeitergruppe, die jeweils in der Lehre des Masterstudien-
gangs „Neuroscience“ tätig sind, sowie ein Mitglied der Gruppe der Studierenden des Masterstudien-
gangs „Neuroscience“. Das studentische Mitglied hat bei der Bewertung und Anrechnung von 



Prüfungsleistungen nur beratende Stimme. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses wählen aus ihrer 
Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und die stellvertretende Vorsitzende oder den stellver-
tretenden Vorsitzenden. Der Vorsitz muss von einem Mitglied der Hochschullehrergruppe ausgeübt 
werden; der stellvertretende Vorsitz kann von einem Mitglied der Hochschullehrergruppe oder der Mit-
arbeitergruppe ausgeübt werden. 
 

(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt zwei Jahre, mit Ausnahme der Amtszeit  
des studentischen Mitgliedes, die ein Jahr beträgt. Eine erneute Bestellung ist möglich. 
 

 
(5) Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; 

Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der 
oder des Vorsitzenden den Ausschlag. Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit 
seiner Mitglieder, darunter zwei Mitglieder der Hochschullehrergruppe, und die oder der Vorsitzende 
oder stellvertretende Vorsitzende anwesend sind. 
 

(6) Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. Über die Sitzungen des Prüfungs-
ausschusses wird eine Niederschrift geführt. In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der Erörte-
rung und die Beschlüsse des Prüfungsausschusses festzuhalten. 
 

(7) Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz bzw. den stellvertretenden Vorsitz 
übertragen. Die oder der Vorsitzende wird vom Akademischen Prüfungsamt bei allen nach dieser Prü-
fungsordnung anfallenden Verwaltungsvorgängen unterstützt. 
 

(8) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses 
und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst 
stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
 

(9) Der Prüfungsausschuss kann beschließen, dass Entscheidungen und andere Maßnahmen, die nach 
dieser Prüfungsordnung getroffen werden, hochschulöffentlich bekannt gemacht werden. Dabei sind 
datenschutzrechtliche Bestimmungen zu beachten. 
 

(10) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an den Prüfungen beobachtend teilzuneh-
men. 
 
 

§ 7 
Prüfende 

 
(1) Die Modulprüfungen werden durch die für den Studiengang fachlich zuständigen Mitglieder und prü-

fungsberechtigten Angehörigen dieser oder einer anderen Hochschule abgenommen. Im Ruhestand 
befindliche oder entpflichtete Professorinnen und Professoren haben das Recht, Prüfungen abzuneh-
men. Mit Zustimmung des Prüfungsausschusses können auch in der beruflichen Praxis erfahrene Per-
sonen zu Prüfenden bestellt werden. 
 

(2) Die Prüfungsberechtigung für die Abnahme von Modulprüfungen bzw. für Prüfungsgebiete wird von den 
Fakultätsräten erteilt. Den Studierenden werden die Prüfenden über die Modulbeschreibungen zur 
Kenntnis gebracht. Aktuelle Prüferlisten werden zu Beginn eines Semesters dem Akademischen Prü-
fungsamt zur Verfügung gestellt. 
 

(3) Die Prüfenden müssen mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qua-
lifikation besitzen. 
 

(4) Die Modulprüfungen werden in der Regel von einer bzw. einem Prüfenden bewertet. In Modulen, in 
denen mehrere Lehrende tätig sind, können Kollegialprüfungen stattfinden. Prüfungen, die zu einem 
endgültigen Nicht-Bestehen der Masterprüfung führen können, sind von zwei Prüfenden zu bewerten. 
 

(5) Bei mündlichen Prüfungen wird in der Regel eine Beisitzerin oder ein Beisitzer hinzugezogen. Diese 
oder dieser hat eine beratende Funktion bei der Notengebung. Beisitzende müssen mindestens die 
durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 

(6) Für das Modul neu600 gilt Abs. (1) Satz 1 mit der Einschränkung, dass es sich um Lehrende in einem 



Neuroscience-Studiengang an einer deutschen Hochschule handeln muss. Die Prüfungsberechtigung 
kann in diesem Falle abweichend von Abs. (2) Satz 1 vom Prüfungsausschuss erteilt werden. 
 

§ 8 
Anrechnung von Prüfungsleistungen 

 
(1) Studienzeiten einschließlich berufspraktischer Tätigkeiten in demselben oder einem verwandten Studi-

engang an einer Universität oder gleichgestellten Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland oder 
im europäischen Hochschulraum werden ohne besondere Gleichwertigkeitsprüfung angerechnet. Dabei 
können nur Prüfungsleistungen für Module angerechnet werden, die grundsätzlich in Inhalt und Umfang 
den Modulen in der entsprechenden Prüfungsordnung entsprechen. Die zur Anrechnung notwendigen 
Unterlagen werden von den Studierenden in deutscher oder englischer Sprache vorgelegt. 
 

(2) Studienzeiten einschließlich berufspraktischer Tätigkeiten und Prüfungsleistungen in einem anderen 
Studiengang werden auf Antrag der oder des Studierenden angerechnet, sofern keine wesentlichen 
Unterschiede hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen bestehen. Dabei ist eine Gesamtbetrachtung 
im Hinblick auf den Anerkennungszweck vorzunehmen. Die Anrechnung beinhaltet die Prüfung des 
Niveaus, des Umfangs, der Qualität, des Profils und der Lernergebnisse. Sofern ein wesentlicher Un-
terschied vorliegt, ist dieser von der Universität zu belegen. Die zur Anrechnung notwendigen Unterla-
gen werden von den Studierenden in deutscher oder englischer Sprache vorgelegt. Zur Aufklärung der 
Sach- und Rechtslage kann eine Auskunft der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (Informa-
tionsportal zur Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse – anabin) eingeholt werden. Abwei-
chende Anrechnungsbestimmungen auf Grund von Vereinbarungen mit ausländischen Universitäten 
bleiben unberührt. 
 

(3) Außerhochschulische Leistungen (z. B. berufspraktische Tätigkeiten, Fachprüfungen aus verwandten 
Aus und Weiterbildungen) können anerkannt werden, sofern die erforderlichen wissenschaftlichen 
Grundlagen vorliegen und Gleichwertigkeit vorliegt. Es können bis zu 50 Prozent der Kreditpunkte an-
gerechnet werden. Bei nicht ausreichenden Nachweisen kann eine Kenntnisprüfung verlangt werden. 
 

(4) Prüfungsleistungen in Modulen aus anderen Studiengängen, die als Bedingung bei der Zulassung zum 
Studium festgelegt wurden, können nicht angerechnet werden. 
 

(5) Für angerechnete Prüfungsleistungen werden die Noten und Kreditpunkte übernommen. Bei abwei-
chendem Umfang oder abweichender Notenskala entscheidet der Prüfungsausschuss über die Um-
rechnung. Bei unvergleichbaren Notensystemen erfolgt eine Gleichwertigkeitsprüfung durch die jewei-
ligen Fachvertreterinnen und Fachvertreter. Angerechnete Leistungen werden im Zeugnis gekennzeich-
net. 
 
 

§ 9 
Zulassung zu Modulen und Modulprüfungen 

 
(1) Zum Studieren eines Moduls berechtigt ist, wer in dem Masterstudiengang „Neuroscience“ immatriku-

liert oder wer aufgrund einer Nebenbestimmung zu einem Zulassungsbescheid zum Nachstudieren des 
betroffenen Moduls verpflichtet ist, sofern nicht Ausschlussgründe nach § 10 Abs. 2 oder § 21 Abs. 3 
Nr. greifen. Wer ein Modul belegt, ist auch zu allen auf dieses Modul bezogenen Prüfungen zugelassen. 
 

(2) Bachelorstudierende können auf Antrag vorzeitig Mastermodule belegen und Modulprüfungen bis zu 
insgesamt 30 Kreditpunkten absolvieren, wenn sie mindestens 120 Kreditpunkte im Bachelorstudium 
erworben haben. Über den Antrag entscheidet der Prüfungsausschuss. Eine doppelte Anrechnung von 
Modulen, in denen inhaltsgleiche Kompetenzen vermittelt werden, ist hierbei ausgeschlossen.  
 

(3) Die Anmeldung zur Modulprüfung erfolgt schriftlich oder in elektronischer Form. Ein Rücktritt in gleicher 
Form ist innerhalb des Anmeldezeitraums ohne Angabe von Gründen möglich. Über den Anmeldezeit-
raum wird rechtzeitig informiert. Nach Ablauf der Anmeldefrist ist ein Rücktritt nur bei Anerkennung 
triftiger Gründe möglich. Ein Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn eine Prüfungsunfähigkeit oder ein sons-
tiger zum Rücktritt berechtigender triftiger Grund bei Prüfungsantritt bekannt gewesen ist oder bei zu 
erwartender Sorgfalt hätte bekannt gewesen sein können. 
 

(4) Jedes Modul wird mit einer Modulprüfung abgeschlossen. Art und Anzahl der zu erbringenden Prü-
fungsleistungen werden in § 10 festgelegt. 



 
(5) Die Prüfungen finden modulbezogen und studienbegleitend statt und sollen in der Regel am Ende des 

Semesters abgeschlossen werden, in dem die letzte Lehrveranstaltung aus einem Modul belegt wurde. 
 

(6) Ein Modul kann ein anderes Modul als Vorleistung vorschreiben. 
 

§ 10 
Formen und Inhalte der Module 

 

(1) Module des Masterstudiums Neuroscience 

Es wird unterschieden zwischen: 
 Background Modules (BM), die i.d.R. in einer Kombination von Vorlesung, Seminar und prak-

tischen Übungen fundierte, fachliche Kenntnisse in den Neurowissenschaften vermitteln. 
 Research Modules (RM), die durch aktive Mitarbeit in laufenden Forschungsprojekten ver-

tiefte, i.d.R. experimentelle, Spezialkenntnisse und -fähigkeiten vermitteln. 
 Skills Modules (SM), die fachrelevante, berufsqualifizierende Fähigkeiten vermitteln. 

(2) Voraussetzung für das Bestehen aller nachfolgend aufgeführten Module ist die regelmäßige Teil-
nahme an Lehrveranstaltungen, die Inhalte vermitteln, die auf Interaktion basieren oder in denen der 
Lehrstoff inhaltlich-praktisch veranschaulicht wird (Seminare, Übungen, Praktika, individuelle For-
schungsprojekte). In Ausnahmefällen kann eine Klausur durch eine mündliche Prüfung oder schriftliche 
Hausarbeit ersetzt werden. 

Module, in denen inhaltsgleiche Kompetenzen vermittelt werden, können nicht mehrfach belegt wer-
den.. Die nachfolgenden Tabellen legen fest, welche Module aus anderen Studiengängen bei der Bele-
gung eines Modules aus dem Studiengang „Neuroscience“ von der zusätzlichen Belegung ausgeschlos-
sen werden (Spalte „Ausschluss Doppelbelegung“). 

Background Modules – Wahlpflicht, mindestens im Umfang von 30 Kreditpunkten zu belegen: 

Modulbezeichnung Ausschluss 
Doppelbe- 
legung 

Lehr- 
veran- 
staltungen 

KP Prüfungsleistun- gen Unbenotete Prü-
fungsleis-tun-
gen 

bio845 
Introduction to Devel- 
opment and Evolution 

bio840, 
neu110 

** 6 ** ** 

bio846 
Lab Exercises in De- 
velopment and Evolu-
tion 

bio840, 
neu120 

** 6 ** ** 

neu242 
Computational Neuro-
science - Encoding 
and Decoding 

neu241 V, Ü 6 Portfolio  

neu246 Computa-
tional Neuroscience - 
Biophysical Modeling 

neu241 V, Ü 6 Portfolio  

neu250 Computa-
tional Neuroscience 
– Statistical Learning 

psy220 V, S, Ü 6 Portfolio   

bio605 
Molecular Genetics 
and Cell Biology 

bio600, 
neu170 

** 12 ** ** 



Modulbezeichnung Ausschlus
s Dop-
pelbe- 
legung 

Lehr- 
veran- stal-
tungen 

KP Prüfungsleistun- 
gen 

Unbenotete 
Prüfungsleis-
tungen 

bio695 Biochemical 
Concepts in Signal 
Transduction 
 
  

bio690, 
neu190 

** 12 ** ** 

neu210 
Neurosensory 
Science and Be-
haviour 

 V, S 9 Präsentation(en) 
(20 %) 
Klausur (80 %) 

  

neu220 
Neurocognition and 
Psychopharmacology 

bio610,  
psy180,  
psy181 

V, S 6 Klausur   

neu141 Visual 
Neuroscience – 
Physiology and 
Anatomy 

bio620,  
neu140,  
neu150 

V, S, Ü 12 Klausur (40%) 
Protokolle (60%) 

Präsenta-
tion(en) im Se-
minar 

neu280 
Research Techniques 
in Neuroscience 

  V, PR 6 Klausur  

psy270 
Functional MRI data 
analysis 

neu305, 
neu300, 
psy275 

*** 9 *** *** 

neu310 
Psychophysics of 
Hearing 

 V, S, Ü, PR 12 Protokoll oder mündli-
che Prüfung (70 %), 
Präsenta-tion(en) (30 
%) 

  

neu320 
Introduction to Neuro- 
physics 

  V, S, Ü 6 Klausur oder mündl. 
Prüfung (80%) fach-
praktische Übung 
(20%) 

  

neu340 
Invertebrate Neuro- 
science - Neurophysi-
ology 

  S, Ü 6 Portfolio   

neu350 
Biological Founda-  
tions of Neuroscience 

  S, V 6 Klausur   

neu360 
Auditory Neuro-  
science 

  V, S, Ü 6 Hausarbeit   

neu380 Neuroetho-
logy and Neuroge-
netics: Insect Models 

 S, Ü 6 Portfolio  

neu400 Recent Top-
ics in Neuroscience 

 S, Ü 6 Portfolio  

V = Vorlesung; S = Seminar; Ü = Übung; PR = Praktikum 
 

** Lehrveranstaltungen, Prüfungsleistungen und aktive Teilnahme gemäß Angaben in der Prüfungsord-
nung für die Fachmasterstudiengänge der Fakultät V - Studiengangsspezifische Anlage 4 für den Mas-
terstudiengang „Biology“ (M.Sc.) 

 



*** Lehrveranstaltungen, Prüfungsleistungen sowie aktive Teilnahme und zusätzliche verpflichtende un-
benotete Studienleistungen gemäß Angaben in der Prüfungsordnung für die Fach-Master -Studien-
gänge der Fakultät VI: Studiengangspezifischen Anlage 3 Neurocognitive Psychology  

Research Modules – Wahlpflicht, mindestens im Umfang von 15 Kreditpunkten zu belegen: 

Modulbezeichnung Aus- 
schluss 
Doppel- 
belegung 

Lehr- 
veran- 
staltun- 
gen 

KP Prüfungsleistungen Unbenotete Prü-
fungsleis-tun-
gen 

neu600 
Neuroscience Research 
Project* 

  POV, S 15 Praktikumsbericht Präsentation 

neu610 
External Research Pro-  
ject * 

  POV 15 Praktikumsbericht   

neu650 Neuroscience 
Team Project 

 PR, S 9 Portfolio  

S = Seminar; POV = projektorientierte Veranstaltung 

* Die Module neu600 und neu610 können durch inhaltlich verschiedene Veranstaltungen mehrfach be-
legt werden. Es wird empfohlen, nicht mehr als ein Research Module neu600/neu610 bei der Betreuerin 
/ dem Betreuer der Masterarbeit zu absolvieren. 
 
Hinweis: Voraussetzung für eine Masterarbeit außerhalb dieser Universität ist, dass das Modul 
neu600 erfolgreich absolviert worden ist (vgl. § 21 (2)). 

Der Unterricht in Research Modules in der Veranstaltungsform POV erfolgt in Kleingruppen mit max. 6 
Teilnehmenden, da hochspezialisierte Messgeräte zum Einsatz kommen, die nur in begrenzter Anzahl 
in den Forschungslabors verfügbar sind und personalintensive Einweisung und Betreuung erfordern. 

Skills Modules – Wahlpflicht, mindestens im Umfang von 6 Kreditpunkten zu belegen: 

Modulbezeichnung Aus- 
schluss 
Doppel- 
belegung 

Lehr- 
veran- 
staltun- 
gen 

KP Prüfungsleistungen1 Unbenotete Prü-
fungsleis-tun-
gen1 

neu710 
Neuroscientific Data 
Analysis in Matlab 

 V, Ü 6 Portfolio   

neu715 
Neuroscientific Data 
Analysis in Python 

 V, Ü 6 Portfolio  

neu725 
Multivariate Statistics 
and Applications in R 

  V, Ü 6 Klausur   

neu730 
Biosciences in the Pub- 
lic Eye and in our Laws 

pb227, 
pb403 

V, Ü 6 Hausarbeit   

neu751 
Laboratory Animal Sci-  
ence 

neu750 V, Ü 3   Klausur 

neu760 
Scientific English 

  V, Ü 6 Portfolio   

neu780 
Biological Data Analysis 
with Python 

pb328 V, Ü 6 Portfolio   



neu790 
Communicating Neuro- 
science 

  S 3   Präsentation o-
der Hausarbeit 

neu800 
Introduction to Matlab 

 Ü 3   Bearbeitung von 
Übungsaufga-
ben 

neu810 
International Meeting 
Contribution 

  S 3   Präsentation 

neu820 
Neuroscience Journal 
Club 

  S 3   Präsentation 

neu830 
Introduction to the Neu-  
roanatomy of the Brain 

  S 3   Präsentation 

gsw200 
Microscopic Imaging in 
Biomedical Sciences 

  S 3  Klausur und  
Präsentation 

neu900 Recent Skills for 
Neuroscience 

 S 3  Präsentation 

V = Vorlesung; S = Seminar; Ü = Übung; PR = Praktikum; IFP = individuelles Forschungsprojekt  
1 Die Prüfungsleistungen in 3 KP-Modulen sind unbenotetet.  

 

Masterarbeitsmodul 

Modulbezeichnung KP Prüfungsleistungen 
Master Thesis 30 Masterarbeit (90 %) und  

Abschlusskolloquium (10 %) 
 
 (3) Mit der Ankündigung des Lehrangebots werden für jedes Modul Modulbeschreibungen bekannt gege-
ben. Die Modulverantwortlichen sind für die inhaltliche und organisatorische Koordination der Lehrveran-
staltungen innerhalb eines Moduls zuständig. Modulverantwortliche bzw. Modulverantwortlicher kann in 
der Regel jede oder jeder promovierte hauptamtlich Lehrende der Universität Oldenburg oder einer durch 
Kooperationsvereinbarungen mit der Universität Oldenburg verbundenen Hochschule sein. 
 

 
§ 11 

Arten der Modulprüfungen 
 
(1) Arten von Modulprüfungen sind (die in den Modulbeschreibungen verwendeten englischen Be-
zeichnungen sind zur Orientierung ebenfalls angegeben): 

 
1. Klausur / written examination (Abs. 4), 
2. mündliche Prüfung / oral examination (Abs. 5), 
3. Hausarbeit / term paper (Abs. 6), 
4. fachpraktische Übung / practical exercise (Abs. 7), 
5. Praktikumsbericht / intership report (Abs. 8), 
6. Portfolio / portfolio (Abs. 9), 
7. Präsentation / presentation (Abs. 10), 
8. Protokoll / report (Abs. 11) 

 
(2) Modulprüfungen in Form von Gruppenprüfungen sind zulässig. Der als Prüfungsleistung zu bewer-
tende Beitrag der oder des einzelnen zu Prüfenden muss die durch die Prüfung gestellten Anforderun-
gen erfüllen sowie als individuelle Prüfungsleistung z. B. auf Grund der Angabe von Abschnitten, Sei-
tenzahlen oder anderen objektiven Kriterien deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein. 
 
(3) Die Art und Weise der Modulprüfung soll den durch das Modul vermittelten Kompetenzen ange-
messen sein. Die Bewertung der Prüfungsleistung ist unter Hinweis auf die tragenden Erwägungen der 



Bewertungsentscheidung zu begründen. 
 
(4) In einer Klausur soll die oder der zu Prüfende unter Aufsicht nachweisen, dass sie oder er in be-
grenzter Zeit, mit begrenzten Hilfsmitteln und mit den geläufigen Methoden des Faches eine Aufgaben-
stellung bearbeiten kann. Die Dauer einer Klausur ist auf maximal 2 Stunden begrenzt. 
 
(5) Eine mündliche Prüfung ist ein Gespräch von minimal 10 und maximal 30 Minuten. Die wesentli-
chen Gegenstände der Prüfung und die Bewertung der Prüfungsleistung sind in einem Protokoll festzu-
halten. 
 
(6) Eine Hausarbeit ist eine selbstständige vertiefte schriftliche Bearbeitung einer studiengangsspezi-
fischen oder fächerübergreifenden Aufgabenstellung. Der geforderte Umfang darf 5.000 Worte nicht 
übersteigen. 
 
(7) Eine fachpraktische Übung besteht aus praktischen Versuchen mit schriftlichen Ausarbeitungen (z. 
B. Versuchsprotokolle) oder einer Testdurchführung und Auswertung oder Übungsaufgaben oder Pro-
grammieraufgaben. Der Inhalt einer fachpraktischen Übung ist in der Modulbeschreibung erläutert. 
 
(8) Ein Praktikumsbericht ist eine schriftliche Dokumentation der in einem außeruniversitären oder in-
neruniversitären Praktikum behandelten Aufgaben und beinhaltet eine kritische Auswertung, die klar 
erkennen lässt, wie die Aufgaben erledigt wurden.  
 
(9) Ein Portfolio umfasst mehrere Leistungen, i.d.R. maximal 6 verschiedene Leistungen (z.B. Proto-
koll, Thesenpapier, Rezension, Lerntagebuch, Kurzreferat, Übungsaufgaben, Kurztest). Anzahl und Art 
der Teilleistungen des Portfolios sind in der Modulbeschreibung erläutert. Prüfungsleistungen gemäß 
Abs. 1 Nr. 1 bis 5 sind innerhalb eines Portfolios nicht zulässig. Das Portfolio wird in seiner Gesamtheit 
bewertet. 
 
(10) Eine Präsentation ist ein mündlicher Vortrag, der ein Thema nach dem Stand der Wissenschaft mit 
angemessenen Methoden und Medien darstellt. Eine Präsentation als Vortrag dauert minimal 20 Minu-
ten und maximal 90 Minuten (einschließlich Diskussion über den Vortrag). Eine Posterpräsentation dau-
ert minimal 5 Minuten und maximal 30 Minuten und kann mündliche Fragen zu den Inhalten der Prä-
sentation beinhalten. 
 
(11) Das Protokoll ist eine Prüfungsleistung, die in der selbständigen, schriftlichen bzw. zeichnerischen 
Dokumentation der Lerninhalte einer Lehrveranstaltung besteht. 
 
(12)  Die aktive Teilnahme kann in die Benotung eines Moduls in Form von Bonuspunkten einbezogen 
werden. Die Verteilung von Bonuspunkten wird in den Modulbeschreibungen erläutert. Voraussetzung 
für die Verbesserung einer Prüfungsleistung muss das Bestehen dieser Leistung sein. Die Note kann 
im Höchstfall um 20 % verbessert werden. Dabei muss gewährleistet sein, dass auch ohne Bonussys-
tem die Note 1,0 erreicht werden kann. 
 
(13) Studierende, die sich in einem der beiden nachfolgenden Prüfungszeiträume der gleichen mündli-
chen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, die ein eigenes berechtigtes 
Interesse geltend machen, sind, sofern die räumlichen Gegebenheiten dies zulassen und der oder die 
zu Prüfende dem zustimmt, als Zuhörerinnen oder Zuhörer bei mündlichen Prüfungen zuzulassen. Dies 
erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an die zu Prüfende 
oder den zu Prüfenden. 

 
 

§ 12 
Nachteilsausgleich 

 
(1) Macht die oder der Studierende glaubhaft, dass sie oder er aufgrund einer Behinderung oder chro-
nischen Erkrankung nicht in der Lage ist, Prüfungs- oder Studienleistungen ganz oder teilweise in der 
vorgesehenen Art, Form oder Zeit abzulegen, hat der Prüfungsaus-schuss auf Antrag angemessene 
nachteilsausgleichen-de Maßnahmen zu gewähren. Als Maßnahmen kommen insbesondere die Ver-
änderung der äußeren Prüfungs-bedingungen, die Verlängerung der Bearbeitungszeit, das Erbringen 
der Prüfungsleistung in einer anderen gleichwertigen Form sowie die Gewährung technischer Hilfsmittel 
in Betracht. 
 



(2) Macht die oder der Studierende glaubhaft, dass sie oder er wegen der Pflege naher Angehöriger 
oder der Betreuung eines eigenen Kindes nicht in der Lage ist, Prüfungs- oder Studienleistungen ganz 
oder teilweise in der vorgesehenen Art, Form oder Zeit abzulegen, kann der Prüfungsausschuss auf 
Antrag angemessene nachteilsausgleichende Maßnahmen gewähren. 
 
(3) Die Schutzbestimmungen des Mutterschutzgesetzes sowie des Bundeselterngeld- und Elternzeit-
gesetzes bleiben unberührt. 
 
(4) Zur Glaubhaftmachung kann die Vorlage geeigneter Nachweise verlangt werden. 
 

§ 13 
Kreditpunkte 

 
(1) Kreditpunkte werden auf der Grundlage von bestandenen Modulprüfungen vergeben. Sie geben 
den durchschnittlichen zeitlichen Arbeitsaufwand inklusive Präsenz in den Lehrveranstaltungen wieder, 
der zum Bestehen der Modulprüfung notwendig ist. Ein Kreditpunkt entspricht 30 Aufwandsstunden, 
sofern internationale Übereinkommen dem nicht widersprechen.  
 
(2) Pro Semester werden in der Regel 30 Kreditpunkte vergeben.  
 
(3) Das Akademische Prüfungsamt führt für jede Studierende oder jeden Studierenden ein Kreditpunk-
tekonto. Im Rahmen der organisatorischen und datenschutzrechtlichen Möglichkeiten wird den Studie-
renden Einblick in den Stand ihres Kontos gewährt. 

 
 

§ 14 
Bewertung der Modulprüfungen  

und der Masterarbeit 
 
(1) Jede Modulprüfung wird bewertet und in der Regel gemäß Abs. 2 und 3 benotet. Wenn eine Mo-
dulprüfung oder eine Teilprüfung nicht benotet wird, muss sie mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ 
bewertet werden. Die Masterarbeit wird gemäß Abs. 2 und 3 benotet. Eine Modulprüfung ist bestanden, 
wenn sie mindestens mit der Note „ausreichend“ bewertet wurde. Die Bewertung ist innerhalb von fünf 
Wochen von den Prüferinnen und Prüfern vorzunehmen und an das Akademische Prüfungsamt weiter-
zuleiten. 
 
(2) Für die Benotung ist die folgende Notenskala zu verwenden: 
 
1 = sehr gut eine hervorragende Leistung, 
2 = gut eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende 

Leistung, 

3 = befriedigend eine Leistung, die in jeder Hinsicht durchschnittlichen Anforderungen
entspricht, 

4 = ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen ent-
spricht, 

5 = nicht ausreichend eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen 
nicht mehr genügt. 

Die Noten können zur differenzierten Bewertung um 0,3 erhöht oder herabgesetzt werden; die Noten 
0,7; 4,3; 4,7 sowie 5,3 sind dabei ausgeschlossen. 
 
(3) Sofern die Modulprüfung aus Teilleistungen besteht, errechnet sich die Note der Modulprüfung als 
gewichtetes arithmetisches Mittel der Noten der dieser Prüfung zugeordneten bestandenen Teilleistun-
gen. Alle Teilleistungen müssen bestanden sein. 
 
 
Die Note lautet: 
 



bei einem Durchschnitt bis 1,50 sehr gut, 
  
bei einem Durchschnitt über 1,50 bis 2,50 gut, 

bei einem Durchschnitt über 2,50 bis 3,50 befriedigend, 

bei einem Durchschnitt über 3,50 bis 4,00 ausreichend, 

bei einem Durchschnitt über 4,00 nicht ausreichend. 

 
Bei der Bildung der Note nach Satz 1 werden nur die ersten beiden Dezimalstellen hinter dem Komma 
berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
 
(4) Die Gesamtnote wird durch eine ECTS-Note ergänzt, die neben der absoluten eine relative Bewer-
tung der Note abbildet. Die ECTS-Note setzt die individuelle Leistung eines oder einer Studierenden ins 
Verhältnis zu den Leistungen der anderen Studierenden des Studiengangs. Die erfolgreichen Studie-
renden erhalten die folgenden Noten: 
 

A die besten 10 %, 
B die nächsten 25 %,  
C die nächsten 30 %,  
D die nächsten 25 %, 
E die nächsten 10 %. 

 
(5) Als Grundlage zur Ermittlung der ECTS-Note dienen die Gesamtnoten der letzten sechs Semester 
(Kohorte) vor dem Datum des Abschlusses. Eine ECTS-Note wird gebildet, wenn die Kohorte mindes-
tens 20 Absolventinnen und Absolventen umfasst. 
 
 

§ 15 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung 

 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht bestanden“ bewertet, wenn die oder der Studierende ohne 
triftige Gründe 
 

• zu einem Prüfungstermin nicht erscheint oder 
 
• nach Beginn der Prüfung von der Prüfung zurücktritt oder 
 
• die Wiederholung einer Prüfungsleistung innerhalb der dafür festgelegten Frist nicht durchführt. 

 
(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prüfungsaus-
schuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft nachgewiesen werden; andernfalls gilt die be-
treffende Prüfungsleistung als mit „nicht bestanden“ bewertet. Bei Krankheit ist ein ärztliches Attest vor-
zulegen. Werden die Gründe anerkannt, so wird ein neuer Termin, in der Regel der nächste reguläre 
Prüfungstermin, anberaumt. Die bereits vorliegenden Prüfungsteilleistungen sind in diesem Fall anzu-
rechnen. 
 
(3) Versucht die oder der Studierende, das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung oder 
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit 
„nicht bestanden“ bewertet. Wer den Ablauf einer Prüfung stört, kann von der Fortsetzung der betref-
fenden Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung 
als mit „nicht bestanden“ bewertet. Vor der Entscheidung nach den Sätzen 1 und 2 durch den Prüfungs-
ausschuss wird der oder dem Studierenden Gelegenheit zur Anhörung gegeben. Bis zur Entscheidung 
des Prüfungsausschusses setzt die oder der Studierende die Prüfung fort, es sei denn, dass nach der 
Entscheidung der aufsichtsführenden Person ein vorläufiger Ausschluss des oder der Studierenden zur 
ordnungsgemäßen Weiterführung der Prüfung unerlässlich ist. In besonders schwerwiegenden oder 
wiederholten Fällen von Täuschung kann der Prüfungsausschuss die oder den Studierenden von der 
Fortsetzung des Masterstudiums ausschließen. Das Masterstudium im Studiengang „Neuroscience“ ist 
dann endgültig nicht bestanden. 
 



(4) Wird bei einer Prüfungsleistung der Abgabetermin ohne triftige Gründe nicht eingehalten, so gilt 
sie als mit „nicht bestanden“ bewertet. Absatz 2 Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend. In Fällen, in denen 
der Abgabetermin aus triftigen Gründen nicht eingehalten werden kann, entscheidet der Prüfungsaus-
schuss unter Beachtung der Grundsätze der Chancengleichheit und des Vorrangs der wissenschaftli-
chen Leistung vor der Einhaltung von Verfahrensvorschriften darüber, ob der Abgabetermin für die Prü-
fungsleistung entsprechend hinausgeschoben oder eine neue Aufgabe gestellt wird. 

 
 

§ 16 
Wiederholung von Modulprüfungen 

 
(1) Nicht bestandene Modulprüfungen können zweimal wiederholt werden. Wird die Modulprüfung in 
der zweiten Wiederholung mit "nicht bestanden" bewertet oder gilt sie als mit "nicht bestanden" bewer-
tet, so ist die betreffende Modulprüfung endgültig nicht bestanden. Bei Wiederholungsprüfungen kann 
in Absprache mit dem Modulverantwortlichen die Prüfungsleistung in einer anderen Form erbracht wer-
den. 
 
(2) Das Masterstudium ist endgültig nicht bestanden, wenn die Modulprüfung in einem Pflichtmodul 
unter Ausschöpfung aller Wiederholungsmöglichkeiten endgültig nicht bestanden wurde. Die Master-
prüfung ist ebenfalls endgültig nicht bestanden, wenn Wahlpflichtmodule nicht mehr im erforderlichen 
Umfang bestanden werden können. 
 
(3) Wiederholungsprüfungen einschließlich der Teilleistungen von Modulprüfungen sind in angemes-
sener Frist abzulegen, spätestens innerhalb eines Studienjahres. 
 
(4) In demselben Studiengang oder in einem der gewählten Fächer an einer anderen Universität oder 
gleichgestellten Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland oder im europäischen Hochschulraum 
erfolglos unternommene Versuche, eine Prüfungsleistung abzulegen, werden auf die Wiederholungs-
möglichkeiten nach Absatz 1 angerechnet. 
 

 
§ 17 

Zeugnisse und Bescheinigungen 
 
(1) Über die bestandene Masterprüfung wird unverzüglich ein Zeugnis in englischer und deutscher 
Sprache ausgestellt. Als Datum des Zeugnisses ist der Tag anzugeben, an dem die letzte Modulprüfung 
bestanden wurde. Dem Zeugnis wird eine Übersicht über die bestandenen Modulprüfungen (Transcript 
of Records) und ein Diploma Supplement beigefügt. 
 
(2) Ist der betreffende Masterstudiengang endgültig nicht bestanden, so erteilt die oder der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses hierüber einen schriftlichen Bescheid. 
 
(3) Beim Verlassen der Universität oder beim Wechsel des Studienganges wird eine Bescheinigung 
ausgestellt, welche die erbrachten Prüfungsleistungen und deren Bewertungen sowie die zugeordneten 
Kreditpunkte enthält. Im Fall von Abs. 2 weist die Bescheinigung die Tatsache aus, dass der betreffende 
Masterstudiengang endgültig nicht bestanden wurde. 
 
 

§ 18 
Ungültigkeit der Prüfung 

 
(1) Wurde bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeug-
nisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistun-
gen, bei deren Erbringung die oder der Studierende getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die 
Prüfung ganz oder teilweise für "nicht bestanden" erklären. 
 
(2) Der oder dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Erörterung der Angelegen-
heit mit dem Prüfungsausschuss zu geben. 
 
(3) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und durch ein richtiges Zeugnis oder eine Beschei-
nigung zu ersetzen. Mit dem unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die Master-Urkunde einzuziehen, 
wenn die Prüfung auf Grund einer Täuschung für "nicht bestanden" erklärt wurde. 



 
 

§ 19 
Einsicht in die Prüfungsakte 

 
Der oder dem Studierenden wird auf Antrag nach Abschluss einer Modulprüfung oder der Masterarbeit 
Einsicht in die schriftlichen Prüfungsarbeiten, die Bemerkungen der Prüfenden und in die Prüfungspro-
tokolle gewährt. Der Antrag ist spätestens innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe der Note bzw. des 
Bescheides über die endgültig nicht bestandene Prüfung beim Prüfungsausschuss zu stellen. Der Prü-
fungsausschuss bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 
 
 

§ 20 
Widerspruchsverfahren 

 
(1) Gegen eine Entscheidung, der die Bewertung einer Prüfungsleistung zugrunde liegt (Bewertungs-
entscheidung), kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der entsprechenden Prüfungsentschei-
dung Widerspruch nach den §§ 68 ff. der Verwaltungsgerichtsordnung eingelegt werden. 
 
(2) Über den Widerspruch entscheidet der für den jeweiligen Studiengang zuständige Prüfungsaus-
schuss. Vor der Entscheidung leitet der Prüfungsausschuss den Widerspruch der oder dem Prüfenden 
zur Überprüfung zu. Ändert die oder der Prüfende die Bewertung antragsgemäß, so hilft der Prüfungs-
ausschuss dem Widerspruch ab. Andernfalls überprüft der Prüfungsausschuss die Bewertungsent-
scheidung aufgrund der Stellungnahme der oder des Prüfenden insbesondere darauf, ob 
1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 
2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 
3. allgemeingültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 
4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch be-
wertet worden ist, oder ob 
5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen.  
Entsprechendes gilt, wenn sich der Widerspruch gegen die Bewertung durch mehrere Prüfende richtet. 
 
(3) Der zuständige Prüfungsausschuss kann für die Überprüfung gemäß Absatz 2 Satz 3 eine Gutach-
terin oder einen Gutachter bestellen. Die Gutachterin oder der Gutachter muss mindestens die durch 
die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 
 
(4) Der Prüfungsausschuss bestimmt für eine Neubewertung der Prüfungsleistung eine weitere, mit der 
Abnahme dieser Prüfung bisher nicht befasste, nach § 7 prüfungsberechtigte Person, wenn 
- der zuständige Prüfungsausschuss  

o einen Verstoß nach Abs. 2 Satz 3 feststellt  
und 

o dem Widerspruch nicht bereits in diesem Stand des Verfahrens abhilft  
und 

- die oder der Prüfende ihre oder seine Bewertungsentscheidung nicht entsprechend ändert. 
Soweit die Prüfungsform eine Neubewertung nicht zulässt, wird die Prüfung wiederholt. 
 
 
(5) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 
 
 

§ 21 
Zulassung zur Masterarbeit 

 
(1) Zur Masterarbeit wird zugelassen, wer an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg im Mas-
terstudiengang „Neuroscience“ immatrikuliert ist und die für die Durchführung der Masterarbeit notwen-
digen Kenntnisse durch erfolgreiche Belegung von Modulen im Umfang von mindestens 60 Kreditpunk-
ten nachweist.  
 
(2) Dem Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit sind folgende Unterlagen beizufügen: 
 

• ein Vorschlag für die beiden Prüferinnen und/oder Prüfer 
 



• ein von einer vorgeschlagenen Prüferin oder einem vorgeschlagenen Prüfer unterbreiteter Vor-
schlag für das Thema der Arbeit 

 
• eine Erklärung darüber, ob eine Masterprüfung oder Teile einer solchen Prüfung oder einer 

anderen Prüfung im gleichen Fach an einer Universität oder gleichgestellten Hochschule in der 
Bundesrepublik Deutschland oder in dem europäischen Hochschulraum endgültig nicht bestan-
den wurden oder ob sich die oder der Studierende in einem laufenden Prüfungsverfahren be-
findet. 
 

• Voraussetzung für eine externe Masterarbeit ist, dass das Modul neu600 erfolgreich absolviert 
wurde. 
 

(3) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. Die Zulassung wird versagt, wenn  
1. die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder  
2. die Unterlagen unvollständig sind oder  
3. eine andere Prüfung im gewählten Fach in demselben Studiengang an einer Universität oder 
gleichgestellten Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland. 

 
 

§ 22 
Masterarbeitsmodul 

 
(1) Der Zeitaufwand für die Bearbeitung der Masterarbeit entspricht der Anzahl der Kreditpunkte (30 
KP). Dabei entfallen 27 Kreditpunkte auf die Anfertigung der Masterarbeit und 3 Kreditpunkte auf das 
Abschlusskolloquium. 
 
(2) Die Masterarbeit soll zeigen, dass die oder der Studierende in der Lage ist, innerhalb einer vorge-
gebenen Frist ein Problem aus dem gewählten Studienfach selbstständig nach wissenschaftlichen Me-
thoden zu bearbeiten. Thema und Aufgabenstellung der Masterarbeit müssen dem Prüfungszweck (§ 
4) und der Bearbeitungszeit nach Absatz 6 entsprechen. Die Art der Aufgabe und die Aufgabenstellung 
müssen mit der Ausgabe des Themas festliegen. Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb der 
ersten zwei Monate der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 

 
(3) Das Thema der Masterarbeit kann von jeder in der Prüferliste des Masterstudiengangs „Neuro- 
science“ für die Bewertung des Masterarbeitsmoduls aufgeführten Person festgelegt werden. Mit Zu-
stimmung des Prüfungsausschusses kann das Thema auch von anderen Prüfungsberechtigten nach § 
7 Abs. 1 festgelegt werden; in diesem Fall muss die oder der Zweitprüfende laut der Prüferliste zur 
Bewertung des Masterarbeitsmoduls berechtigt sein. 
 
(4) Das Thema wird nach Anhörung der oder des Studierenden von einer zur Erstprüfenden oder ei-
nem zum Erstprüfenden zu bestimmenden Prüferin oder Prüfer ausgewählt. Auf Antrag sorgt der Prü-
fungsausschuss dafür, dass die oder der Studierende rechtzeitig ein Thema erhält. Die Ausgabe des 
Themas erfolgt über den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses; die Ausgabe ist aktenkundig zu ma-
chen. Mit der Ausgabe des Themas werden die oder der Prüfende, die oder der das Thema festgelegt 
hat (Erstprüfende oder Erstprüfender), und die oder der Zweitprüfende bestellt. Während der Anferti-
gung der Masterarbeit wird die oder der Studierende von der oder dem Erstprüfenden betreut. Soll die 
Masterarbeit in einer Einrichtung außerhalb dieser Universität durchgeführt und von einer oder einem 
externen Prüfenden dieser Einrichtung betreut oder begutachtet werden, bedarf es hierzu der Zustim-
mung des Prüfungsausschusses. 
(5) Die Masterarbeit wird grundsätzlich in englischer Sprache abgefasst. 
 
(6) Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Ablieferung der Masterarbeit beträgt in der Regel 
sechs Monate. Nur in begründeten Ausnahmefällen kann die Bearbeitungszeit auf Antrag um bis zu 
zwei Monate verlängert werden. 
 
(7) Bei der Abgabe der Masterarbeit hat die oder der Studierende schriftlich zu versichern, dass sie 
oder er die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 
benutzt und die allgemeinen Prinzipen wissenschaftlicher Arbeit und Veröffentlichungen, wie sie in den 
wie sie in der Ordnung über die Grundsätze zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an der Carl 
von Ossietzky Universität Oldenburg festgelegt sind, befolgt hat. 
 
 



(8) Die Masterarbeit ist fristgemäß im Akademischen Prüfungsamt abzuliefern; der Abgabezeitpunkt 
ist aktenkundig zu machen. 
 
(9) Die Arbeit ist in der Regel innerhalb von acht Wochen nach ihrer Abgabe durch beide Gutachterin-
nen oder Gutachter zu bewerten. 
 
(10) In dem hochschulöffentlichen mündlichen Abschlusskolloquium hat die oder der Studierende die 
Ergebnisse der Masterarbeit vorzustellen und damit nachzuweisen, dass sie oder er in der Lage ist, 
fächerübergreifende und problembezogene Fragestellungen aus dem Bereich des Fachs „Neuro-
science“ selbstständig auf wissenschaftlicher Grundlage zu bearbeiten und die gewonnen Erkenntnisse 
verständlich darzustellen. 
 
(11) Das Abschlusskolloquium soll 60 Minuten nicht überschreiten. Im Ausnahmefall kann der Prüfungs-
ausschuss entscheiden, dass die Zweitprüferin oder der Zweitprüfer durch eine andere Prüferin oder 
einen anderen Prüfer ersetzt wird. 
 
(12) Die Note des Masterarbeitsmoduls wird aus beiden Modulteilen gebildet und nach den Kreditpunk-
ten gewichtet (90 % Masterarbeit und 10 % Abschlusskolloquium). 
 

 
§ 23 

Wiederholung der Masterarbeit 
 
(1) Die Masterarbeit kann, wenn sie mit "nicht bestanden" bewertet wurde oder als "nicht bestanden" 
gilt, einmal wiederholt werden. Eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen. Eine Rückgabe des The-
mas bei der Wiederholung der Masterarbeit ist nur zulässig, wenn von dieser Möglichkeit bei der ersten 
Arbeit kein Gebrauch gemacht worden ist. 
 
(2) Das neue Thema der Masterarbeit wird in angemessener Frist, in der Regel innerhalb von drei 
Monaten nach Bewertung der ersten Arbeit, ausgegeben. 
 
 

§ 24 
Gesamtergebnis 

 
(1) Das Studium ist erfolgreich abgeschlossen, wenn 120 Kreditpunkte gemäß dieser Prüfungsord-
nung erworben wurden und alle Modulprüfungen einschließlich des Masterarbeitsmoduls bestanden 
sind. 
 
(2) Zur Ermittlung der Gesamtnote nach § 14 Abs. 3 wird ein gewichteter Notendurchschnitt für das 
Masterstudium gebildet. Dafür werden die Noten für die einzelnen nach § 14 Abs. 2 benoteten Modul-
prüfungen inklusive des Masterarbeitsmoduls mit den Kreditpunkten des Moduls multipliziert. Die 
Summe der gewichteten Noten wird anschließend durch die Gesamtzahl der Kreditpunkte dividiert, die 
in die Benotung eingegangen sind. 
 
(3) Die Gesamtnote ist mit dem Prädikat „mit Auszeichnung bestanden“ zu versehen, wenn das Ge-
samtergebnis gemäß § 14 Abs. 3 1,0 bis 1,1 beträgt. 

 
 

  



Anlage 1 a 
Urkunde über die bestandene Master-Prüfung (M.Sc.) in deutscher Sprache 
 
 

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften 

und Fakultät für Medizin und Gesundheitswissenschaften 
 
 

Urkunde 
 
Frau/Herr* 
.................................................................. 
geboren am ...................... in 
..................................... 
 
hat den Masterstudiengang NEUROSCIENCE an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
mit der Ge- samtnote ……........................... und der ECTS-Gesamtnote  ………...... erfolgreich abge-
schlossen. 
 
Ihr/Ihm* wird der Hochschulgrad 
 

Master of Science (M.Sc.) 
 
verliehen. 
 
 
Oldenburg, den .......................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Dekanin/Der Dekan der Fakultät V* Die Dekanin/Der Dekan*der Fakultät VI 
 
 
 
 
 

 
Der/Die* Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
 

 
Notenskala: sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend 
ECTS Notenskala: A: beste 10%, B: nächste 25%, C: nächste 30%, D: nächste 25%, E: letzte 10% im 
Verhältnis zu mindestens 20 Abschlüssen der vorherigen 3 Jahre. 
 
 
*Zutreffendes einfügen 
  



Anlage 1 b 
Urkunde über die bestandene Master-Prüfung (M.Sc.) in englischer Sprache 
 
 

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
School of Mathematics and Science 

and School of Medicine and Health Sciences 
 
 

Certificate 
 
Ms./Mr.* ......................................................................................... Place of birth: ...................... date of 
birth: 
..................................... 
 
has fulfilled the examination requirement for the Master of Science in NEUROSCIENCE and has 
been awarded the degree of 
 

Master of Science (M.Sc.) 
 
The overall grade achieved is 
…………...  
The corresponding ECTS-Grade is   ……... 
 
 
Seal date 
................................................
.. 
 
 
 
 
 
Dean of the School of Mathematics and Science Dean of the School of Medicine and Health 
Sciences 
 
 
 
 
 
The Chairman of the Board of Examiners 
 
 

 
grading scheme: Very Good, Good, Satisfactory, Sufficient 
ECTS grading scheme: A: best 10%, B: next 25%, C: next 30%, D: next 25%, E: last 10%relative to at 
least 20 graduates during the previous 3 years. 
 
 
*Zutreffendes einfügen 

 
 


